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Genehmigen Sie, Tit., die Versicherung unserer vollkommensten
.Hochachtung.

Bern, den 14. Ropember ^70^.
^ ....

Jm ......a. neu des schweig Bundesrath^.
De^r B u n d e s p r ä s i d e n t :

^ .̂ .̂ . Dnbs.
Der .Kanzler der Eidgen ossensehast :

Schieb.

^
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#ST# Bundesrahtsbeschluss
betreffend

die Einfuhr von Vieh, Heu und Stroh ....... aus deutschen

Staaten, in denen die Rinderpest herrschte.

(Vom 26. November 1870.)

Der s c h w e i z e r i s c h e B u n d e s r a t h ,

in Beruksiehtigung der Thatsaehe, dass in den süddeutschen Staaten
die Rinderpest als erloschen betrachtet werden kann. und dass in den
österreichischen .Ländern da, wo die Seuche ausgetreten ist, die geeigneten
Massregeln zur Tilgung und Eingrenzung derselben getroffen wurden,
und in neuerer Zeit die Gefahr der Ausbreitung der keuche in diesen
Ländern steh weseutlid,. vermindert hat,

. b e s eh l i e ss t :

l. Die Einsuhr von Rindvieh, Schafen und Ziegen aus dem
Grossherzogthum Baden, aus Württemberg, Bauern, Tirol, Vorarlberg
und Liechtenstein wird vom 5. Christmonat l. J. au unter folgenden
Bedingungen gestattet.

1. Die Einsuhr darf nur auf den Hauptzollstationen stattfinden.
Die Kantone sind ermächtigt, die Einsuhr auf eine noch geringere
Zahl. von Stationen zu beschränken. An der Eingaugsstatiou
muss für die einzuführenden Thiere durch amtliehe Zeugnisse nach-
gewiesen .verden, dass dieselben aus und durch Gegenden kommen,
in welchen die Rinderpest seit mindestens sechs Wochen nicht ge-
herrseht hat.
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